Hinweise

zur Vermeidung von Gaststattenlarm und Geruchsbelastigungen

Betreiber von Gaststatten unterliegen den Anforderungen des Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin
(LImSchG BIn). Danach ist es verboten, von 22.00 — 6.00 Uhr Larm zu verursachen, durch den jemand
in seiner Nachtruhe gestort werden kann.

Ruhestdorender La&rm kann vermieden werden durch:

geschlossene Fenster und Turen der Betriebsraume,

Entluftung der Betriebsrdume durch Ableitung der Abluft Gber Dach,

schallgedammte Decken, FuBbéden und Versorgungsschéachte,

Beseitigung von Schallbriicken zu benachbarten Wohnungen,

schallgedammt aufgestellte Spielgeréte,

Einbau automatischer Turschliel3er,

Einpegelung und Verplombung der Tonwiedergabegerate durch eine nach § 26 Bundes-
Immissionschutzgesetz anerkannte Messstelle,

e Einstellung des Vorgartenbetriebes um 22.00 Uhr.

Nach 8§ 22 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz sind schadliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden
bzw. auf ein Mindestmal’ zu beschréanken. Zu schadlichen Umwelteinwirkungen gehéren auch Geruchs-
belastigungen.

Geruchsbelastigungen kdnnen vermieden werden durch:

Ableitung der Luft aus Gastraumen, Kuchen und Sanitatsbereichen tber Dach,

Einbau von Aktivkohlefilter zur Rickhaltung von Geruchsstoffen,

Beluftung der Kiiche Uber eine Zuluftanlage oder eine schallgedammte Jalousieklappe,
Geschlossene Kiichenfenster und Kiichenturen,

Verschliel3en von Decken und Wanddurchbriichen zu benachbarten Wohnungen,
Einbau einer Diffusionssperre, z.B. Alufolie (bei Altbauten).

Sollte die Betriebsfuhrung zu Beanstandungen Anlass geben, muss mit ord-
nungsbehoérdlichen Malinahmen gerechnet werden, z.B.

e Festsetzung von BuRRgeldern,

e Einziehung von Tonwiedergabegeraten,

e Erteilung von Auflagen (z.B. Einpegelung der Tonwiedergabegerate, Verbesserung des baulichen
Schallschutzes, Einschrankung des Kiichenbetriebes),

e Untersagung des Kiichenbetriebes

e Vorverlegung des Beginns der Sperrzeit fir den Vorgarten oder den gesamten Betrieb,

e Widerruf der Erlaubnis.

Bei Fragen, die den Schutz der Anwohner betreffen, steht Ihnen der Fachbereich Umwelt gern zur Ver-
fugung.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
-Ordnungsamt-


http://www.berlin.de/sen/umwelt/umweltratgeber/de/laerm/limschg.shtml
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__26.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__26.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__22.html
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/umwelt/index.html

	Titel
	Unbenannt
	Tipps zur Vermeidung von Lärm
	Tipps zur Vermeidung von Geruch
	ordnungsbehördliche Maßnahmen


